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Landkreis Oder-Spree 
Der Landrat 
 

Belehrung zur Aufsichtspflicht der Kinder 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich über die Aufsichtspflicht meiner Kinder belehrt wurde. In der 

Gemeinschaftsunterkunft „Fuchsbau“ (Am Fuchsbau 10, OT Petersdorf, 15526 Bad Saarow) 

liegt die Aufsichtspflicht gemäß § 1631 Absatz 1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in allen 

Bereichen uneingeschränkt bei den Eltern der Kinder. Verstöße können gemäß den 

Regelungen des § 1666 Bürgerliches Gesetzbuch geahndet werden. 

Insbesondere im Spielzimmer, in den Gemeinschaftsräumen, auf den Gängen und dem Hof 

haben die Eltern die volle Aufsichtspflicht über ihre Kinder. 

Ich habe verstanden, dass ich auf meine Kinder aufpassen muss und verantwortlich für sie bin, 

obwohl ein Sozialarbeiter anwesend ist. 

 
 
 
 
 
___________________      ____________________ 
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